
Bekanntmachung 
 

1. Nachtragssatzung 

zur Satzung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämter 

(Entschädigungssatzung) 

der Gemeinde Gudow 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit der Landesverord-

nung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung –EntschVO) und 

der Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der freiwilligen Feuerwehren und 

ihrer Stellvertretungen (Entschädigungsverordnung Freiwillige Feuerwehren –EntschVOfF) wird nach 

Beschluss der Gemeindevertretung vom 08. Dezember 2003 folgende 1. Nachtragssatzung zur 

Entschädigungssatzung erlassen: 

 

Artikel I 

 
§ 5 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

 

„Für die Anfertigung der Sitzungsniederschriften wird jede angefangene Viertelstunde mit einer 

Aufwandsentschädigung von 2,25 € vergütet.“ 

 

Artikel II 

 

Diese 1. Nachtragssatzung zur Entschädigungssatzung tritt am 01. April 2003 in Kraft. 

 

Gudow, den 08 Dezember 2003 

 

 

                                                (Siegel) 

                                                                                                      gez. Holst 

                                                                                                      Bürgermeister 

 

An den öffentlichen Bekanntmachungstafeln 

 

ausgehängt am 05. Januar 2004 durch:                      gez. Dirk Meincke  
                                                                                                      (Unterschrift/Siegel) 

 

abzunehmen am 20. Januar 2004  

 

abgenommen am 22. Januar 2004 durch:                  gez. Dirk Meincke 
                                                                                                      (Unterschrift/Siegel) 


